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Lebenslauf zu der Vorlage (GV Ziero/18/12998)

Beschluss über den Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 14 
"Gutsanlage Zierow" der Gemeinde Zierow

Beschlüsse:
09.01.2019 Bauausschuss der Gemeinde Zierow

Die Notwendigkeit der Planung wird erläutert. 

Beschluss:
Der Bauausschuss der Gemeinde Zierow empfiehlt folgende Beschlussfassung: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Zierow beschließt:
1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Zierow beschließt den Vorentwurf des 
    Bebauungsplanes Nr. 14 „ Gutsanlage Zierow “.

2.  Diese Planfertigung ist zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.1  
BauGB öffentlich zur Einsichtnahme auszulegen.

3. In einer frühzeitigen Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB sind die Behörden und   
    sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt 
    werden kann, zu unterrichten und zur Äußerung aufzufordern.

Abstimmungsergebnis:
gesetzl. Anzahl der Vertreter: 7
davon anwesend: 7
Zustimmung: 7
Ablehnung: 0
Enthaltung: 0
Befangenheit: 0

30.01.2019 Gemeindevertretung Zierow

 
 


